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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 Kantonales Energiegesetz (KEnG)    

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 741.1 Kantonales Energiege-
setz vom 15.05.2011 (KEnG) (Stand 
01.01.2012) wird wie folgt geändert: 

   

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

in Ausführung von Artikel 89 Absatz 1 
und 4 der Bundesverfassung (BV)

1)
 

und Artikel 35 Absatz 2 und 3 der Kan-
tonsverfassung

2)
, gestützt auf Artikel 

19 des eidgenössischen Energiege-
setzes vom 26. Juni 1998 (EnG)

3)
, Ar-

tikel 30 Absatz 1 des Bundesgesetzes 
vom 23. März 2007 über die Stromver-
sorgung (Stromversorgungsgesetz, 
StromVG)

4)
 und Artikel 36 des Bun-

desgesetzes vom 7. Oktober 1983 

 Ingress (geändert) 
Der Grosse Rat des Kan-
tons Bern, 

in Ausführung von Artikel 
89 Absatz 1 und 4 der 
Bundesverfassung (BV)

1)
 

und Artikel 35 Absatz 2 und 
3 der Kantonsverfassung

2)
, 

gestützt auf Artikel 19 60 
Absatz 2 des eidgenössi-
schen Energiegesetzes 
vom 26. Juni 199830. Sep-

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

                                                   
1)

 SR 101 
2)

 BSG 101.1 
3)

 SR 730.0 
4)

 SR 734.7 

https://www.belex.sites.be.ch/data/741.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

über den Umweltschutz (Umwelt-
schutzgesetz, USG)

1)
, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

tember 2016 (EnG)
4)

, Arti-
kel 30 Absatz 1 des Bun-
desgesetzes vom 23. März 
2007 über die Stromver-
sorgung (Stromversor-
gungsgesetz, StromVG)

5)
 

und Artikel 36 des Bundes-
gesetzes vom 7. Oktober 
1983 über den Umwelt-
schutz (Umweltschutzge-
setz, USG)

6)
, 

auf Antrag des Regierungs-
rates, 

beschliesst: 

Art.  13 
Kommunale Nutzungspläne 
1. Vorschriften zur Energienutzung 

Art.  13 Abs. 1 (geändert) 
Kommunale Nutzungspläne 
1. Vorschriften zur Energienutzungzum 
Energieträger (Überschrift geändert) 

   

1
 Die Gemeinden können für das gan-

ze Gemeindegebiet oder für Teile da-
von in der baurechtlichen Grundord-
nung oder in Überbauungsordnungen 
die Verpflichtung einführen,

 

1
 Die Gemeinden können für das ganze 

Gemeindegebiet oder für Teile davon in 
der baurechtlichen Grundordnung oder in 
Überbauungsordnungen die Verpflichtung 
einführen, einen bestimmten erneuerba-
ren Energieträger einzusetzen oder das 
Gebäude an ein Fernwärme- oder Fern-
kälteverteilnetz anzuschliessen. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
2)

 SR 101 
3)

 BSG 101.1 
1)

 SR 814.01 
4)

 SR 730.0 
5)

 SR 734.7 
6)

 SR 814.01 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

a bei Gebäuden, die neu erstellt oder 
so umgebaut oder umgenutzt wer-
den, dass die Energienutzung be-
einflusst wird, einen bestimmten 
erneuerbaren Energieträger einzu-
setzen oder das Gebäude an ein 
Fernwärme- oder Fernkälteverteil-
netz anzuschliessen, 

a Aufgehoben.    

b bei Gebäuden, die neu erstellt oder 
erweitert werden, den Höchstanteil 
nicht erneuerbarer Energien am 
zulässigen Wärmebedarf weiter zu 
begrenzen. 

b Aufgehoben.    

 Art.  13a (neu) 
1a. Minimalanforderungen an die Ener-
gienutzung 

   

 
1
 Die Gemeinden können für das ganze 

Gemeindegebiet oder für Teile davon in 
der baurechtlichen Grundordnung oder in 
Überbauungsordnungen 

   

 a die Anforderungen an die Eigen-
stromerzeugung nach Artikel 39a er-
höhen, 

   

 b den gewichteten Energiebedarf nach 
Artikel 42 weiter begrenzen. 

   

 Art.  13b (neu) 
1b. Gewichtete Gesamtenergieeffizienz 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die Gemeinden können für Neubauten 

eine gewichtete Gesamtenergieeffizienz 
vorschreiben. 

   

 
2
 Sie können für Gesamtüberbauungen 

eine gemeinsame gewichtete Gesamte-
nergieeffizienz vorschreiben. 

   

 
3
 Sie bestimmen die gewichtete Gesam-

tenergieeffizienz so, dass im Ergebnis die 
Anforderungen von Artikel 42 eingehalten 
werden. 

   

Art.  15 
3. Vorschriften zu gemeinsamen Heiz- 
und Heizkraftwerken 

Art.  15 
3. Vorschriften zu gemeinsamen Heiz-
Heizwerken und Heizkraftwer-
ken (Überschrift geändert) 

   

Art.  16 
4. Vorbehalt der Nutzung eigener er-
neuerbarer Energien 

Art.  16 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 
4.  Ausnahme von der Anschlusspflicht 
und Vorbehalt der Nutzung eigener er-
neuerbarer Energien (Überschrift geän-
dert) 

   

1
 Wer höchstens 25 Prozent des zu-

lässigen Wärmebedarfs für Heizung 
und Warmwasser mit nicht erneuerba-
ren Energien deckt, kann nicht zum 
Anschluss an ein Fernwärmeverteil-
netz oder an ein gemeinsames Heiz- 
oder Heizkraftwerk verpflichtet werden.

 

1
 Wer höchstens 25 Prozent des zulässi-

gen Wärmebedarfs für Heizung Keine 
Anschlusspflicht nach Artikel 13 und 
Warmwasser mit nicht erneuerbaren 
Energien deckt, kann nicht zum An-
schluss an ein Fernwärmeverteilnetz oder 
an ein gemeinsames Heiz- oder Heiz-
kraftwerk verpflichtet werden.15 besteht 
für Gebäude, die den gewichteten Ener-
giebedarf nach Artikel 42 um mindestens 
50 Prozent unterschreiten. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

2
 Die Gemeinden dürfen den Grundei-

gentümerinnen und Grundeigentü-
mern, die zum Anschluss an ein Fern-
wärmeverteilnetz oder an ein gemein-
sames Heiz- oder Heizkraftwerk ver-
pflichtet sind, die Nutzung eigener er-
neuerbarer Energien nicht untersagen.

 

2
 Die Gemeinden dürfen den Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümern, die 
zum Anschluss an ein Fernwärmeverteil-
netz oder an ein gemeinsames Heiz-
 Heizwerk oder Heizkraftwerk verpflichtet 
sind, die Nutzung eigener erneuerbarer 
Energien nicht untersagen. 

   

Art.  36 
Ausnahmen

 
Art.  36 
Betrifft nur den französischen Text.

 
   

 Art.  36a (neu) 
Gebäudeenergieausweis der Kantone 
(GEAK) bei Handänderungen 

Art.  36a Streichen.  Antrag Kommissions-
mehrheit 

 
1
 Ein Gebäudeenergieausweis der Kanto-

ne (GEAK) ist zu erstellen, wenn ein be-
stehendes Gebäude veräussert wird. 

Streichen.   

 
2
 Er ist den Käuferinnen und Käufern vor-

zulegen. 
   

 
3
 Der Regierungsrat regelt die Befreiun-

gen durch Verordnung. 
   

 Art.  39a (neu) 
Eigenstromerzeugung bei Neubauten 

Art.  39a Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (neu) 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 
1
 Neubauten müssen einen Teil der Elekt-

rizität, die sie benötigen, selbst erzeugen.
 

1
 Neubauten müssen einen 

Teil der Elektrizität, diedes 
Stroms, den sie benötigen, 
selbst erzeugen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 
2
 Der Regierungsrat legt die Art und den 

Umfang der Eigenstromerzeugung sowie 
die Befreiung von der Pflicht zur Eigen-
stromerzeugung durch Verordnung fest.

 

2
 Der Regierungsrat legt 

die Art und den Umfang 
der Eigenstromerzeugung 
sowie die Befreiung von 
der Die Pflicht zur Eigen-
stromerzeugung kann ganz 
oder teilweise durch Ver-
ordnung fest.die Unter-
schreitung des Grenzwerts 
des gewichteten Energie-
bedarfs nach Artikel 42 
kompensiert werden. 

  

  
3
 Der Regierungsrat legt 

die Art, den Umfang und 
die Kompensation der Ei-
genstromerzeugung sowie 
die Befreiung von der 
Pflicht zur Eigenstromer-
zeugung durch Verordnung 
fest. 

  

Art.  40 
Anforderungen an haustechnische An-
lagen 
1. Heizung, Warmwasser 

Art.  40 Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)    

 
3
 In neuen Wohnbauten sind Ölheizungen 

nur gestattet, wenn eine andere Lösung 
technisch nicht möglich ist oder zu Mehr-
kosten führt. 

   

 
4
 In Wohnbauten sind zentrale Wasserer-

wärmer, die ausschliesslich direkt 
elektrisch beheizt werden, nicht gestattet. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 Art.  40a (neu) 
1a. Heizungsersatz in bestehenden 
Wohnbauten 

   

 
1
 Wird in bestehenden schlecht gedämm-

ten Wohnbauten die Gas- oder Ölheizung 
ersetzt, so muss 

   

 a die Gebäudehülle verbessert oder    

 b erneuerbare Energie, Biogas oder ein 
anderes erneuerbares Gas eingesetzt 
werden. 

   

 
2
 Als schlecht gedämmt gilt eine Wohn-

baute, welche die Effizienzklasse D des 
Gebäudeenergieausweises der Kantone 
(GEAK) nicht erreicht. 

   

 
3
 Der Regierungsrat legt die Standardlö-

sungen und die Befreiung von der Anfor-
derung nach Absatz 1 durch Verordnung 
fest. 

   

Art.  42 
Wärmebedarf, Höchstanteil nicht er-
neuerbarer Energie 

Art.  42 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben) 
Wärmebedarf, Höchstanteil nicht erneu-
erbarer EnergieGewichteter Energiebe-
darf für Heizung, Warmwasser, Lüftung 
und Klimatisierung bei Neubau-
ten (Überschrift geändert) 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

1
 Der Regierungsrat kann für neue 

Gebäude und für Erweiterungen von 
bestehenden Gebäuden den zulässi-
gen Wärmebedarf für Heizung und 
Warmwasser festlegen.

 

1
 Der Regierungsrat kann für neue Ge-

bäude Neubauten müssen so gebaut und 
ausgerüstet werden, dass der gewichtete 
Energiebedarf für Erweiterungen von be-
stehenden Gebäuden den zulässigen 
Wärmebedarf für Heizung und , Warm-
wasser festlegen., Lüftung und Klimatisie-
rung möglichst gering ist. 

   

2
 Bei neuen Gebäuden und bei der 

Erweiterung von Gebäuden dürfen 
höchstens 80 Prozent des zulässigen 
Wärmebedarfs mit nicht erneuerbarer 
Energie gedeckt werden.

 

2
 Bei neuen Gebäuden und bei der Erwei-

terung von Gebäuden dürfen höchstens 
80 Prozent des zulässigen Wärmebedarfs 
Der Regierungsrat legt in Abstimmung mit 
nicht erneuerbarer Energie gedeckt wer-
den.den anderen Kantonen die Grenzwer-
te des gewichteten Energiebedarfs für 
Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kli-
matisierung durch Verordnung fest. 

   

3
 Der Regierungsrat kann diesen 

Höchstanteil in Abstimmung mit den 
andern Kantonen senken.

 

3
 Aufgehoben.    

Art.  51 
Beleuchtung 

Art.  51 Abs. 1 (geändert)    

1
 Beleuchtungen sind energieeffizient 

und umweltschonend zu betreiben. Die 
Lichtstärke und die Dauer der Beleuch-
tung sind auf das Mass zu beschrän-
ken, das aus Sicherheitsgründen er-
forderlich und für den Verwendungs-
zweck geboten ist.

 

1
 Neue und bestehende Beleuchtungen 

sind energieeffizient und umweltschonend 
zu betreiben. Die Lichtstärke und die 
Dauer der Beleuchtung sind auf das Mass 
zu beschränken, das aus Sicherheits-
gründen erforderlich und für den Verwen-
dungszweck geboten ist. 

   

Art.  52 Art.  52 Abs. 1a (neu) Art.  52 Abs. 1a   Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 
1a

 Rückweisung.
 1a

 Nicht aufnehmen.   

Art.  59 
Gebäudeanpassungen sowie Abbruch 
und Neubau 

Art.  59 Abs. 1 (geändert)    

1
 Der Kanton kann Finanzhilfen an 

Gebäudeanpassungen gewähren, 
wenn eine Verbesserung um mindes-
tens zwei Effizienzklassen des Gebäu-
deenergieausweises der Kantone er-
zielt wird.

 

1
 Der Kanton kann Finanzhilfen an Ge-

bäudeanpassungen gewähren, wenn eine 
Verbesserung um mindestens zwei Effi-
zienzklassen des Gebäudeenergieaus-
weises der Kantone GEAK erzielt wird. 

   

Art.  61 
Ausführungsvorschriften 

Art.  61 Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben) Art.  61 Abs. 1  Antrag Kommissions-
mehrheit 

1
 Der Regierungsrat erlässt die zum 

Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften, insbesondere über

 

1
 Der Regierungsrat erlässt die zum Voll-

zug dieses Gesetzes erforderlichen Vor-
schriften, insbesondere über

 

1
 Der Regierungsrat erlässt 

die zum Vollzug dieses 
Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften, insbesondere 
über 

  

 c1 (neu) den GEAK, c1 Streichen.   

2
 Sobald der Gebäudeenergieausweis 

der Kantone mit den Anforderungen 
zur Einhaltung der Effizienzklassen 
durch interkantonalen Vertrag einge-
führt ist, kann der Regierungsrat durch 
Verordnung festlegen, dass bei Ge-
bäuden anstelle der Minimalanforde-
rungen an die Energienutzung eine 
bestimmte Effizienzklasse des Gebäu-
deenergieausweises der Kantone ein-
zuhalten ist.

 

2
 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 Titel nach Art. 75 (neu) 
T1 Übergangsbestimmungen der Ände-
rung vom xx 

   

 Art.  T1-1 (neu) 
Bestehende zentrale Elektro-
Wassererwärmer 

   

 
1
 Bestehende Wassererwärmer im Sinne 

von Artikel 40 Absatz 4 sind innert 20 Jah-
ren ab Inkrafttreten dieser Änderung 
durch Anlagen zu ersetzen, die den ge-
setzlichen Anforderungen entsprechen. 

   

 
2
 Der Regierungsrat regelt durch Verord-

nung die Befreiung von der Ersatzpflicht 
für bestehende Wassererwärmer 

   

 a von geringer Bedeutung für die Ener-
gienutzung, 

   

 b bei welchen die Warmwasseraufberei-
tung überwiegend mit Strom aus er-
neuerbarer Eigenproduktion erfolgt. 

   

 Art.  T1-2 (neu) 
Leuchtreklamen und Schaufensterbe-
leuchtung 

   

 
1
 Leuchtreklamen und Schaufensterbe-

leuchtung sind innert fünf Jahren ab In-
krafttreten dieser Änderung an die gesetz-
lichen Vorschriften anzupassen. 

   

 II.   
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 Keine Änderung anderer Erlasse.   

 III.   

 Keine Aufhebungen.   

 IV.   

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

  

 Bern, 23. November 2017 Bern, 8. Februar 2018 Bern, 14. Februar 
2018 

 Im Namen des Grossen Rates 
Die Präsidentin: Zybach 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Kropf 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Pulver 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 Von der Redaktionskommission geneh-
migter Text 

  

 


